
Kürzlich erkundigte sich der ORF, 
was aus Natascha Kampuschs 
„Foundation“ geworden sei, mit der 
sie weibliche Verbrechensopfer in 
Südamerika unterstützen wollte. Das 
Geld liege auf der hohen Kante und 
werde mit Sicherheit seinem zuge-
dachten Zweck zugeführt werden, 
hörte man – woran angesichts der 
Popularität der „Fundraiserin“ nicht 
zu zweifeln ist. Wie aber sieht es mit 
Spendensammlern aus, die weniger 
im Licht der Öffentlichkeit stehen? 

Spenden werden zu verschiedenen 
Zwecken gesammelt. Manchmal 
ersucht die spendensammelnde 
Organisation einfach um Unterstüt-
zung. Mit dem hereingebrachten 
Geld kann sie machen, was sie will, 
sofern es nur ihrem statutenge-
mäßen Zweck entspricht. Da kann es 
schon passieren, dass das Geld von 

der Administration aufgezehrt wird. 
An die Mitglieder der Organisation 
darf es allerdings nicht ausgeschüttet 
werden, auch nicht für deren eigen-
nützige Zwecke verwendet wer-
den. Sollen Spenden nicht endgültig 
bei der sammelnden Organisation 
verbleiben, sondern von vornher-
ein feststehenden bedürftigen Per-
sonen zukommen, so liegt zwischen 
Spender und Spendenempfänger ein 
Auftrag vor, der gleichzeitig ein 
Vertrag zu Gunsten der eigentlich 
Begünstigten ist. Ob diese selbst 
auf Herausgabe der Spenden klagen 
könnten, kann nur im Einzelfall beur-
teilt werden, wird aber selten der 
Fall sein. Der Spendensammler ist 
Treuhänder, zweckwidrige Verwen-
dung der Spenden Rechtsverletzung, 
arglistiges Herauslocken von Spen-
den sogar Betrug.

Manche Gruppierungen haben sich 
für das Spendegütesiegel qualifiziert. 
Dieses gewährleistet, dass man es 
mit einer seriösen Vereinigung zu 
tun hat. Da diese Prüfung nicht 
gerade billig ist, müssen weniger 
begüterte Gruppen auf diesen Auf-
wand verzichten, besitzt eine dieses 
Siegel nicht, so heißt das nicht not-
wendigerweise, dass sie der Spenden 
nicht würdig wäre. Eine einwandfreie 
Organisation des Spendenwesens 
schafft Vertrauen und vermeidet 
Probleme. Der erfahrene Rechtsan-
walt hilft dabei.
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